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Einwendungen  mit  rechtlicher  Verbindlichkeit  aufgrund  fachgesetzlicher  Regelungen,  die  im Regelfall  in der  Abwä-

gung  nicht  überwunden  werden  können  (z.B.  Landschafts-  und  Wasserschutzgebietsverordnungen)  

0  Einwendungen

0  Rechtsgrundlagen

[l  Möglichkeiten  der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungeri)

[g  Sonstige fachliche  Informationen und Empfehlungen  aus  der  eigenen  Zuständigkeit  zu dem  o.g.  Plan,  ge-

gliedert  nach  Sachkomplexen,  jeweils  mit  Begründung  und ggf.  Rechtsgrundlage

1.  Der  in der  Bekanntmachung  vom  02.06.2025  dargestellt  Planungsumgriff  stimmt

nicht  mit  dem  Geltungsbereich  des  Bebauungsplanes  überein.  Wir  bitten  um Be-

rücksichtigung  im nächsten  Verfahrensschritt.

2.  Nach  der  Präambel  wird  in der  Satzung  beschrieben,  dass  diese  Bebauungs-

planänderung  in seinem  Geltungsbereich  die Festsetzungen  der  bisherigen  Bebau-

ungspläne  ä  und im Ubrigen  die Festsetzungen  und Hinweise  der  bisherigen

Bebauungspläne  weiter  gelten.  Aus  unserer  Sicht  e  die vorliegende  Planung

in seinem  Geltungsbereich  die bisherigen  Pläne  (Planzeichnung,  Festsetzungen

und Hinweise).  Es ist nicht  ersichtlich,  welche  Festsetzungen  und Hinweise  der  ur-

sprünglichen  Pläne  weitergelten  sollen,  da diese  u. E. im Geltungsbereich  nicht  von

Belang  sind.  Dies  müsste  überprüft  werden.  Soll  weiter  eine   der  bisheri-

, gen  Bebauungsp1äne  erfolgen,  muss  klar  erkennbar  sein,  welche  Festsetzungen

und Hinweise  geändert  werden  und  welche  weiter  gelten  sollen,  da sonst  zu

Schwierigkeiten  im Bauvollzuges  absehbar  sind.

3. Ziff.  A 1.2:  Bei der  Erläuterung  des  Planzeichens  sollte  ergänzt  werden,  was  abge-

grenzt  wird  (u. E. das  Maß  der  baulichen  Nutzung  für  WA  7). Wir  bitten  um Uber-

prüfung.

4. Ziff.  A 2.1 und A 2.2:  Auf  Fl.Nr.  358/15  wird  ein allgemeines  Wohngebiet  nach  § 4

BauNVO  festgesetzt.  In Festsetzung  A 2.2  werden  außer  den  Wohngebäuden  alle

übrigen  allgemein  zulässigen  Nutzungen  (§ 4 Abs.  2 Nr. 2 und 3 BauNVO)  und alle

ausnahmsweise  zulässigen  Nutzungen  (§ 4 Abs.  3 Nrn.  1 bis  5 BauNVO)  ausge-

schlossen.  Nach  § 4 Abs.  'I BauNVO  dienen  allgemeine  Wohngebiete  vorwieqend

dem  Wohnen,  aber  nicht  ausschließlich.  Bei einem  vollständigen  Ausschluss  der

nach  § 4 Abs.  2 Nr. 2 und 3 BauNVO  allgemein  zulässigen  Nutzungen  bleibt  die all-

gemeine  Zweckbestimmung  eines  allgemeinen  Wohngebietes  nicht  gewahrt  (vgl.

BVerwG,  Urt. v. 7.9.2017  -  4 C 8/16).  Ein allgemeines  Wohngebiet,  in dem  nur

Wohngebäude  zulässig  sind,  ist rechtlich  ein reines  Wohngebiet.  Die Festsetzung

ist demzufolge  unwirksam.  Die Festsetzungen  zur  Art  der  baulichen  Nutzung  müss-

ten deshalb  überprüft  und  geändert  werden.

5. Ziff.  A 3: Für  die Fl.Nr.  358/15  bitten  wir  um Überprüfung,  ob auch  im Falle  einer

Grundstückstei1ung  die Orientierungswerte  des  § 17 BauNVO  eingehalten  werden.

Darauf  müsste  in der  Begründung  noch  eingegangen  werden.  In diesem  Zusam-

menhang  bitten  wir  insgesamt  um Uberprüfung  der  Festsetzungen  für  WA  7, da die

festgesetzten  überbaubaren  Grundstücks-  und Stellplatzflächen  einschließlich  der

GFL-Fläche  den Eindruck  einer  fast  vollständigen  Versiegelung  vermittelt,  was  den

Erläuterungen  in der  Begründung  (maßvolle  Nachverdichtung,  kurze  Anfahrtswege

usw.)  zu widersprechen  scheint.
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6.  Ziff.  A 3.4:  In Festsetzung  A 3.1 wird  die  zulässige  Grundfläche  geregelt.  In Fest-

setzung  A 3.4  wird  für  Überschreitungen  der  Grundfläche  eine  maximale  Grundflä-

chenzahl  festgesetzt.  Wir  weisen  darauf  hin,  dass  es zu der  Kombination  von  GR-

und  GRZ  aufgrund  unterschiedlicher  Rechtsprechungen  Zweifel  an der  Rechtmä-

ßigkeit  einer  solchen  Festsetzung  gibt.  Zur  Vermeidung  eines  rechtlichen  Risikos

empfehlen  wir  deshalb,  grundsätzlich  von  dieser  Art  der  Festsetzung  abzusehen.

7.  Ziff.  A 3.5:  Unklar  ist, was  mit,,nächstgeIegener  ErschIießungsfIäche"  gemeint  ist,

da hier  Baurecht  für  ein HinterIiegergrundstück  geschaffen  wird,  welches  nicht  un-

mittelbar  von  der  Grasbrunner  Straße,  sondern  über  die  mit  Planzeichen  A 6.2  fest-

gesetzte  GFL-Fläche  erschlossen  wird.  Wir  empfehlen  daher,  auf  die  Oberkante

der  nächstgelegenen  öffentlichen  StraßenverkehrsfIäche  Bezug  zu nehmen  oder

eine  Höhenkote  in m ü. NHN  als unteren  Bezugspunkt  festzusetzen.

8. Ziff.  A 5.2:  Die  Nummerierung  ist doppelt  vorhanden  (Regelung  zur  Sockelhöhe

und  zur  Dachneigung  bei  Satteldächern).  Wir  bitten  um Korrektur.

9.  Ziff.  A 5.4:  Wir  bitten  um Überprüfung,  ob im Hinblick  auf  den  Bestand  und  die  Pla-

nungsziele  des  Bebauungsplanes  Nr. 45 Gauben  zum  nördlichen  Ortsrand  ggf.

ausgeschlossen  werden  sollten.

10.  Ziff.  A 5.8:  Anstelle  der  Formulierung,,Einzäunung  der  privaten  Grünfläche"  müsste

es u. E.,,Einzäunung  der  Ortsrandeingrünung"Iauten,  da im Bebauungsplan

keine  private  Grünfläche  festgesetzt  wird.

11.  Ziff.  A 7.5,  B 6 und  Begründung  (Punkt  4.4):  Hier  wird  auf  die  Geltung  der  gemeind-

licher  Stellp!atzsatzung  in der  jeweils  gültigen  Fassung  verwiesen.  Hierzu  weisen

wir  die  Gemeinde  auf  die  geänderte  Rechtslage  der  BayBO  zum  O1. 10.2025  hin.

Diesbezüglich  weisen  wir  auch  auf  die  Vollzugshinweise  zur  BayBO  2025  sowie

den  Fragen-  und  Antwortkatalog  zur  Anderung.im  gemeindlichen  Satzungsrecht

des  Bayerischen  Staatsministeriums  für  Wohnen,  Bau  und  Verkehr  hin und  bitten

um Berücksichtigung  dieser  Anderungen.

12.  Ziff.  B 5: Das  Planzeichen  wird  in der  Planzeichnung  nicht  verwendet  und  kann

u. E. entfallen.

13.  Da eine  Genehmigung  der  vorliegenden  BebauungspIanänderung  nicht  erforderlich

ist, müsste  Satz  des  Verfahrensvermerkes  Nr. 8 gestrichen  werden.

14.  Begründung  (S. 3, Punkt  2.1):  Hier  müssten  noch  Erläuterungen  dazu  aufgenom-

men  werden,  ob  sich  die  BebauungspIanänderung  aus  dem  rechtswirksamen  Flä-

chennutzungsplan  der  Gemeinde  entwickelt.  Zu  den  Ausführungen  in Absatz  2 wei-

sen  wir  darauf  hin,'  dass  der  Flächennutzungsplan  in diesem  Fall  nicht  im Wege  der

Berichtigung  angepasst  werden  kann,  da dies  nur  bei  Bebauungsplänen  der  Innen-

entwicklung  (§ 1 3a BauGB)  möglich  ist. Die  Anpassung  könnte  aber  im Rahmen

einer  künftigen  anderen  FNP-Anderung  erfolgen.

15.  Begründung  (S. 8, Punkt  3.2):  Die  beschriebene  11 0-kV-Leitung  verläuft  u. E. in ei-

ner  Entfernung  von  nur  ca. 35 m zum  Plangebiet.  Wir  bitten  um Berücksichtigung  in

der  Begründung.
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zu A 8.2 und  A 8.5

'l m Breite  ist recht  knapp  bemessen  für  eine  Hecke.  Es muss  klar  sein,  dass  es sich  hier  nur

um eine  Schnitthecke  handeln  kann,  die ein-  bis zweimal  im Jahr  geschnitten  werden  muss.

zu A 4.3

Wenn  die Baugrenze  nahtlos  bis an die Fläche  für  die freiwachsenden  Wildgehölzhecke  geht,

ist damit  zu rechnen,  dass  die Hecke  an dieser  Stelle  nie die  festgesetzte  Breite  erreichen

wird,  da niemand  seine  Sträucher  bis direkt  an die Hausmauer  wachsen  lassen  wird.

Wir  empfehlen  daher,  die Baugrenze  mindesten  1,50  m von  der  Fläche  für  die Ortsrandein-

grünung  abzurücken.

zu A 8.4 und A. 8.9

Es liegen  in dieser  Satzung  bisher  keine  Festsetzungen  bezüglich  der  Wuchsordnung  der

Bäume  vor.  Es wäre  also  zulässig,  dass  nur  Kleinbäume  gepflanzt  werden.  Sollte  dies  nicht

gewünscht  sein,  müsste  die Pflanzung  eines  Mindest-Anteils  an Bäumen  1. und 2 Wuchsord-

nung  noch  festgesetzt  werden.

zu A 8.6

Die Pflanzgrube  von 12 m3 hat  sich  leider  sogar  bei Kleinbäumen  als zu klein  herausgestellt.

Aufgrund  neuester  Erkenntnisse  empfehlen  wir  folgende  Wurzelraumvolumina  festzausetzen,
um nachhaltig  zu pflanzen,  Kosten  in der  Pflege  zu sparen  und zugleich  Schäden  durch  Tro-

ckenperioden,  Hitze-  und Starkregenereignisse  zu minimieren:

,,Bei  neu  zu  pflanzenden  Bäumen  ist  folgender  durchwurzelbarer  Raum  bei  einer  Mindesttiefe

von 1,5  m sicherzustellen:

- Bäume  1. Ordnung  (Großbäume  über  20  m Höhe):  mind.  36  m3

- Bäume  2. Ordnung  (mittelgroße  Bäume  10-20  m Höhe):  24 - 36  m3

- Bäume  3. Ordnung  inkl. Obstbäume  (Kleinbäume  bis 10  m Höhe):  20 - 24 m3"

zu B 8.3 Bäume

Wir  bitten  bei der  Auswahl  der  Baumarten  Folgendes  zu beachten:

Acer  pseudoplatanus  (Berg-Ahorn)  und  Tilia  platyphyllos  (Sommer-Linde)  haben  immer  mehr

Probleme  gesund  zu gedeihen  in Zeiten  des  Klimawandels  und sollten  nicht  mehr  gezie!t  zur

Pflanzung  empfohlen  werden.

Die Art  Sorbus  aria  ist schnittunverträglich.  Bei Schnittmaßnahmen  ist sie sehr  anfällig  für  den

Zottigen  Schillerporling  und fällt  in Folge  des  Pilzbefalls  häufig  aus,  weshalb  sie in für  beeng-

teren  Raum  ungeeignet  ist.

Sie sollte  bei Platzmangel  durch  Sorbus  torminalis  (Elsbeere)  und Sorbus  domestica  (Speier-

ling)  ersetzt  werden.

Das  Angebot  einer  nach  Wuchshöhen  sortierten  Baumliste  ist ein wichtiger  Service  für  die

Bürger.

Für  Ersatz  für  die nicht  mehr  zu empfehlenden  Bäumen  kann  auf  diese  Liste  zurückgegriffen

werden:

Artenliste  mit  heimischen,  standortgerechten  Gehölzen

Bäume  /. Ordnung  (Großbäume  über  20  m Endwuchshöhe):

Acer  p1atanoides  -  Spitz-Ahorn

(Betula  pendula  -  Sand-Birke)

Quercus  petraea  - Trauben-Eiche

Quercus  robur  - Stiel-Eiche

Tilia cordata  -  Winter-Linde
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0  Beabsichtigte eigene Planurigeri und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des
Sachstandes

Einwendungen  mit  rechtlicher  Verbindlichkeit  aufgrund  fachgesetzlicher  Regelungen,  die im Regelfall  in der  Abwä-

gurig  nicht  überwunden  werden  können  (z.B.  Landschafts-  und  Wasserschutzgebietsverordnungen)

0  Einwendungen

0  Rechtsgrundlagen

0  Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

[gl Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit  zu dem o.g. Plan, ge-
gliedert nach  Sachkomplexen,  jeweils  mit Begründung  und  ggf.  Rechtsgrundlage

Die Gemeinde  möchte  für  ein gemeindliches  Grundstück  die dortige  Ausgleichsfläche

auslagern.  Zudem  soll in diesem  Bereich  zusätzliches  Baurecht  geschaffen  werden.

Die Erschließung  erfolgt  über  schon  vorhandene  versiegelte  Flächen.  In der  Vergan-

genheit  führte  der  Vollzug,  auch  von  ähnlich  gelagerten  Bebauungsplänen  im Gemein-

degebiet,  zu großen  Problemen  in der  Durchsetzung  von  festgesetzten  Pflanzgeboten

und Nutzungsbeschränkungen.  Daher  werden  die Ausgleichsflächen  nach  vorausge-

gangenen  Eigentümergesprächen  aus  dem  Plangebiet  auf  externe  Flächen  ausgela-

gert.  Das  Vorhaben  wird  von der  uNB  begrüßt.

Im Zuge  der  Verlagerung  der  Ausgleichsflächen  soll zudem  auf  einer  Teilfläche  der

Flurnummer  (FI. Nr.)  358/15  eine  geordnete  städtebauliche  Nachverdichtung  ermög-

licht  werden,  um der  hohen  Nachfrage  nach  Wohnraum  zu begegnen.

Für  die Eingriffe  in Natur  und Landschaft  durch  Versiegelung  und Bebauung  sind  Aus-

gleichsmaßnahmen  im umfang  von 1.941,03  m2 (9.705  Wertpunkten)  erforderlich.

Der  Ausgleich  erfolgt  innerhalb  des  Gemeindegebietes  mit 1.734  m2 realer  Ausgleichs-

fläche  auf  der  Flur  800/T,  Gemeinde  Putzbrunn,  für  den neu  geschaffenen  Bauraum

von  578,19  m2. (Angabe  auf  Auszug  zur  Abbuchung,  Plandarstellung).  Im Umweltbe-

richt  ist hingegen  von  1.156  m2 abzubuchender  Fläche  die Rede.  Die unterschiedlichen

Angaben  bitten  wir  zu prüfen  und  ggfs.  zu korrigieren.

Extern  auf  der  Flur  Nr. 5/O T, Gemarkung  Ebersberger  Forst,  erfolgt  mit  6.814  Wert-

punkten  die  Verlagerung  des  Ausgleichs  der  Anwohner.  Dem  Vorgehen  kann  die uNB

zustimmen.

Unter  Punkt  9 Natur-  und Artenschutz  bitten  wir  folqende  Festsetzunqen  mit  aufzuneh-

_-men:

Der  besondere  Artenschutz  gemäß  § 44 BNatSchG  ist stets  zu beachten  und eigenver-

antwortlich  umzusetzen.  Um artenschutzrecht(iche  Verbotstatbestände  nach  § 44

Abs.1  i.V.m.  Abs.  5 BNatSchG  zu vermeiden,  sind  zu beseitigende  Gehölze  im Vorfeld

der  Fällungsarbeiten  hinsichtlich  Fortpflanzungs-  und Ruhestätten  (Spalten,  Risse  und

Höhlungen)  von  einer  qualifizierten  Person  zu überprüfen.  Sollten  entsprechende

Quartiere  vorhanden  sein,  sind  vor  der  Fällung  in Abstimmung  mit  der  unteren  Natur-

schutzbehörde  geeignete  Artenschutz-Maßnahmen  umzusetzen.

Folqende  Punkte  bitten  wir  in die Hinweise  aufzunehmen:

Zum  Schutz  von  Vögeln  ist bei Glasflächen,  welche  eine  Fläche  von 6 m2 überschrei-

ten auf  Markierungen  oder  andere  Methoden  zurückzugreifen,  welche  eine  Anflugrate

von unter  4 0 % aufweisen.  Es wird  hierbei  auf  Studien  der  Wiener  Umweltanwaltschaft
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